aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S.81ff.


Erziehung zur Verantwortungsbereitschaft. 
Ideologiekritische Analyse

Die Erziehung zur Verantwortungsbereitschaft gehört zu den wichtigsten Zielen beruflicher Bildung (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Dammer; Bader). Besonders hervorgehoben wird diese Zielsetzung in Erörterungen von Konsequenzen, die aus der Entwicklung und Verwendung neuer Produktions‑ und Informationstechniken zu ziehen seien. Fast jeder glaubt zu wissen, worauf es dabei ankomme. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, daß nahezu alle für das konkrete Handeln wichtigen Komponenten dieser Zielformel ‑ aus diskussionsbedürftigen Gründen ‑ unbestimmt bleiben.

Im folgenden geht es nicht um die allenthalben postulierte „Wünschbarkeit“ von Verantwortung, sondern um die Frage nach den realen Bedingungen der Möglichkeit verantwortlichen Handelns. Ausgangspunkt der Analyse ist die Frage nach den Gründen für das Erfordernis, Menschen verantwortlich zu machen oder zur Verantwortungsbereitschaft zu erziehen.

Wo die notwendigen Bedingungen der Möglichkeit verantwortlichen Handelns erfüllt sind, dort ist Verantwortlichkeit gegeben. Falls jemand verantwortlich gemacht werden muß, sind diese Voraussetzungen verantwortlichen Handelns insoweit nicht erfüllt. Es muß sogar befürchtet werden, daß der bemerkenswerte Aufwand, Menschen verantwortlich zu machen, den (vielleicht nicht immer reflektierten) Zweck verfolgt, die Erfüllung dieser Voraussetzungen zu erübrigen.

Voraussetzungen verantwortlichen Handelns

1. Verantwortlich kann ein Mensch für die Folgen seines Handelns nur in dem Maße sein, in dem er selbst die Zwecke seines Handelns frei bestimmen, zumindest beeinflussen oder kontrollieren kann. Ereignisse, die sich jeder menschlichen Einwirkung entziehen, sind ebenso ungeeignet, Verantwortlichkeit zu begründen, wie Aktivitäten, von deren Zweckbestimmung die jeweiligen Akteure ausgeschlossen werden. Wer zu einem bestimmten Tun - oder zu einem „aktiven“ Unterlassen - gezwungen wird, der kann für dieses Tun (oder Unterlassen) nur in dem Maße verantwortlich sein, in dem es ihm möglich und zumutbar ist, sich diesem Zwang zu widersetzen.

2. Verantwortlich kann ein Mensch für die Folgen seines Handelns nur in dem Maße sein, in dem er frei ist, an Entscheidungen über die Auswahl oder Schaffung der zur Erfüllung seiner Zwecke notwendigen Mittel mitzuwirken (Zimmerli 1987, S. 104ff.). Mittel, die geeignet erscheinen, zur Erfüllung eines bestimmten Zweckes beizutragen, bedürfen auch einer eigenen, von der Bewertung des Zweckes unabhängigen Stellungnahme und Entscheidung. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Max Weber (1919/1958, S. 540f.) erwägt sogar, Zwecke abzulehnen, deren Verwirklichung nicht-akzeptable Mittel erfordern. Kaufmann (1992, S. 109) spricht in ähnlichem Zusammenhang von der „Nutzung gefährlicher Mittel zu erlaubten Zwecken“.

3. Verantwortlich kann ferner nur sein, wer über jenes Wissen verfügt, das unentbehrlich ist, damit bereits bei der Planung des zu verantwortenden Handelns begründet abgeschätzt werden kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit vom Einsatz verfügbarer Mittel unter jeweils gegebenen Bedingungen für die Zwecksetzung relevante „Wirkungen“ erwartet werden können. 

Erst dieses Wissen stiftet jenen Zusammenhang, der es erlaubt, bestimmte Ereignisse als (bezweckte) Effekte eines bestimmten Handelns zu begreifen und der Intention des Handelns zuzurechnen. Durch dieses Wissen werden Akteure „zurechnungsfähig“. Relevantes Wissen über die Wahrscheinlichkeit der Folgen konkreten Handelns hat auch ein Wissen um die Grenzen „eigentlich“ erforderlichen Wissens und der Vorhersagbarkeit von Handlungsfolgen in sich aufzunehmen. Überdies kommt es immer weniger auf ein Wissen nur über die beabsichtigten, sondern in zunehmendem Maße auch auf ein Wissen über unvermeidbare Neben- und Fernwirkungen eines jeweiligen Handelns an. 

Für nicht intendierte (aber vorhersehbare) Folgen seines Handelns kann ein Mensch nur insoweit haftbar gemacht werden, als man ihm vorwerfen kann, jenes bereits vorhandene und überprüfte Wissen vernachlässigt zu haben, in dem die Wahrscheinlichkeit dieser Folgen begründbar gewesen wäre („verschuldete Unwissenheit“ - in Anlehnung an Kant). Freilich ist es schwierig, im Zweifel und im Detail die Schuldhaftigkeit des Unwissens nachzuweisen. Aber Schwierigkeiten können nicht dadurch überwunden werden, daß man sie ignoriert. 

4. Verantwortlich ist ein Mensch nur in dem Maße, in dem es ihm möglich ist, an jener unverzichtbaren Bewertung seiner Handlungszwecke, seiner Handlungsmittel und seiner Handlungseffekte mitzuwirken, ohne die es keine Verantwortlichkeit gibt. Verantwortlichkeit ist in ihrem Ursprung nicht beobachtbarer Gegenstand einer Feststellung, sondern Resultat einer Stellungnahme zu feststellbaren Handlungen.

Die externe bzw. fremdbestimmte Setzung einer Norm ist eine Maßnahme der „Verantwortlichmachung“. Sie erübrigt die Entwicklung und Konsolidierung notwendiger intrapersonaler Bedingungen selbst-verantwortlichen Handelns. Dazu gehört nämlich die Fähigkeit zur einflußreichen Mitwirkung an der Geltungsbegründung und Geltendmachung einer Norm, die notwendige Ableitungsvoraussetzung für die Beurteilung der Zwecke, der Mittel, des Vollzugs und der Ergebnisse zu verantwortenden Handelns ist. Nur die Bindung an eine solche Norm ist geeignet, tatsächliche Verantwortung zu begründen, an deren Bestimmung, Geltungsbegründung und -erfüllung der je Verantwortliche selbst wesentlichen Anteil hat.

5. Zu den vier genannten Voraussetzungen kommt eine weitere hinzu, die gleichsam als deren personexogene Realisierungsbedingung angesehen werden kann: Verantwortlich kann ein Mensch für die Konsequenzen seines Handelns nur in dem Maße sein, in dem es ihm auch personexogen, soziostrukturell bzw. institutionell ermöglicht wird, auf die Bestimmung und Bewertung der Zwecke, Mittel und Effekte seines Handelns in einem Maß Einfluß zu nehmen, das die postulierte Verantwortung nicht von vornherein auf die moralische Legitimation dessen reduziert, was durch Gesellschaftsordnung, Arbeitsorganisation oder unbefragte gesellschaftliche Praxis (Gepflogenheit) „ohnehin“ vorgeschrieben ist und nur um den Preis negativer Sanktionen („Haftbarmachung“) unterlassen werden kann.

Diese personexogenen Bedingungen verantwortlichen Handelns sind primär Gegenstand gesellschaftspolitischer Regelung. Indirekt sind sie aber auch Gegenstand pädagogischen Denkens und Handelns, und zwar als Gegenstände kritischer Vergewisserung und Bewertung. Außerdem können Adressaten des Verantwortungsappells pädagogisch befähigt werden, an der Gestaltung (Schaffung oder Veränderung) der extrapersonalen Voraussetzungen verantwortlichen Handelns einflußreich mitzuwirken.

Zur Zweckbestimmung der Übertragung von Verantwortung

Eine Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der es notwendig oder auch nur möglich ist, Verantwortung zu übertragen, zeigt, daß die notwendigen intrapersonalen und extrapersonalen Bedingungen der Möglichkeit verantwortlichen Handelns nur unzulänglich erfüllt sind. Die große Mehrzahl der Adressaten eines sozial meist undifferenzierten Verantwortungsappells ist durch ihre Plazierung in der betrieblichen Hierarchie und Arbeitsorganisation von der Mitwirkung an allen wesentlichen Entscheidungen über Produktionszweck, Produktionsprogramm, Produktionsverfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen usw. ausgeschlossen. 

An wen richtet sich beispielsweise der sozial undifferenzierte Appell, daß „die ... neuen Technologien ... ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft für die ... sozialen Folgen“ ihres Einsatzes erfordern (Wilms 1987, S. 25; Möllemann 1987, S. 57)? Was geschähe mit Mitarbeitern in der Herstellung und im Vertrieb von Erzeugnissen, vor der ganze Bevölkerungsgruppen (z.B. Jugendliche) durch eigene Gesetzeswerke (z.B. das Jugendschutzgesetz) geschützt werden müssen, wenn sie die Erfüllung eines Arbeitsauftrages ablehnten, weil sie sie nicht verantworten könnten?

Unter den skizzierten Voraussetzungen ist die geforderte Verantwortlichkeit geradezu strukturell darauf reduziert, daß jeder den jeweils vorgefundenen Arbeitsauftrag sich selbst zur „Gewissensangelegenheit“ macht und aus eigenem Antrieb tut, was von ihm verlangt werden kann (Jonas 1984, S. 179). Nicht erst die großen geschichtlichen Katastrophen der Menschheit sollten uns die Konsequenzen der Einübung jener fraglosen Befolgung des Verantwortungsappells vor Augen führen, die eine Beantwortung der Frage nach der Qualität der Zwecke, der Mittel und der Folgen des jeweils Gesollten für entbehrlich oder gar unerlaubt gehalten hat. 

Die Tatsache, daß Menschen verantwortlich „gemacht“ werden sollen oder können, besagt und bezeugt übrigens auch folgendes: Menschen werden zu etwas zugelassen, wovon sie auch ausgeschlossen werden können. Es ist möglich, Ausgewählten Einfluß auf Entscheidungen einzuräumen, die Verantwortlichkeit begründen, und andere davon auszuschließen. Wo Verantwortung übertragen werden kann, da muß es solche geben, die Verantwortung übertragen (können) und solche, denen Verantwortung übertragen werden kann - also mindestens zwei Klassen von Menschen. „Eine deutliche Unebenbürtigkeit der Macht oder Befugnis gehört zu diesem Verhältnis.“ (Jonas 1984, S. 176)

Bei der Übertragung von Verantwortung geht es im günstigsten Fall um die Übertragung von Entscheidungsfreiheit in bestimmten Zuständigkeitsbereichen. In der gesellschaftlichen Praxis wird unter der hier bedeutsamen Entscheidungs- und Handlungsfreiheit (lediglich) die aktuelle Unabhängigkeit von Weisungen eines meistens weiterhin dazu Befugten verstanden. In der Regel wird diese Entscheidungs- und Handlungsfreiheit in der Erwartung übertragen, daß der Entscheidungsbeauftragte seine Freiheit nicht „mißbraucht“ oder „willkürlich“ nutzt (Kaufmann 1989, S. 208 f.). Die in kommunikativer Praxis für diesen unerwünschten Fall angedrohten und verhängten Sanktionen tragen wesentlich zur inhaltlichen Definition und Durchsetzung jeweils erwünschten Handelns bei. Kein Handeln hat Aussicht, als frei von „Willkür“ und „Mißbrauch“ bewertet bzw. anerkannt zu werden, dessen Zweck oder vorhersehbarer Effekt mit dem Zweck der Verantwortlichmachung unvereinbar ist.

Entscheidungs- und Handlungsfreiheit wird vor allem zu dem Zweck übertragen, daß der Entscheidungsbeauftragte selbst will und tut - oder zumindest zu wollen und zu tun lernt -, was er nach dem Willen (und wohl auch im Interesse) dessen soll, der in der Lage ist, ihm Verantwortung zu übertragen. Die Entscheidungsbeauftragung erfolgt häufig auch nur in dem Maße, in dem der Auftraggeber darauf rechnen kann, daß der Beauftragte selbst will und tut, was von ihm erwartet oder verlangt werden „kann“.

Die Übertragung von Verantwortung impliziert also zugleich die Verpflichtung und Einschränkung des verantwortlich Gemachten auf seine Zuständigkeit, die in einem horizontalen und vertikalen System sozialer Abhängigkeiten verortet ist. Das Wissen, das außer dem Wollen unentbehrlich ist, um die Verantwortlichkeit eines Handelns zu begründen, ist gemäß damit bezweckter Verpflichtung gleichzeitig zu gewährleisten und zu limitieren. In dieser strategischen Wissensbegrenzung, die es sogar auf höchster Ebene wissenschaftlichen Wissens gibt (Blankertz 1982, S. 56 ff.; Panofsky 1984), erfolgt gleichzeitig die Zumessung eines bestimmten Spielraums zulässigen bzw. erwünschten Wollens und Tuns. Die Besorgnis um ein Zuviel wird überlagert von der zum Teil verborgenen Kritik an einem als „falsch“ oder „gefährlich“ bewerteten Wissen. Aus der Sicht einzelner gibt es immer noch eine ganze Menge möglichen Wissens über „Dinge“, die ein Kind, einen SR, einen Arbeiter, den „Normalbürger“ aus unterschiedlichen Gründen „nichts angehen“. Der Umfang offensichtlich unerwünschten, geheim zu haltenden oder zu zensierenden Wissens wird in unserer „offenen Gesellschaft“ eher größer. 

Problematik einer Erziehung zur Verantwortungs-Bereitschaft 

Zu den gravierendsten Problemen einer Erziehung zur Verantwortungsbereitschaft gehört deren Inhaltsunspezifität. Wer Verantwortungsbereitschaft „an sich“ fordert und damit von ihrem konkreten Inhalt trennt, der bezweckt damit offensichtlich die Verpflichtung auf ein Engagement, dem die Dignität der Zwecke und Inhalte dieses Engagements gleichgültig zu sein hat. Wer Menschen zur inhaltsunspezifischen Verantwortungsbereitschaft erzieht, der unterläßt es, sie zu befähigen, die Qualität jener Aufgaben selbst, kompetent und verallgemeinerbar zu beurteilen, die allein geeignet wären, sein Engagement zu begründen (Lempert 1974, S. 215f.; Prenzel/Schiefele 1981, S. 491). 

Verantwortlichkeit kann nicht direktes Ziel erzieherischen Handelns sein. Verantwortlichkeit läßt sich weder erzeugen noch übertragen, sondern allenfalls ermöglichen, und zwar durch Bemühungen um Verwirklichung der notwendigen Voraussetzungen verantwortlichen Handelns. Es mag Menschen geben, die sich ihrer Zuständigkeit für die freilich weit vernetzten Implikationen (Zimmerli 1987, S. 104ff.; Nunner-Winkler 1989, S. 46ff.) und absehbaren Konsequenzen ihres Handelns - und insofern ihrer Verantwortung - nicht bewußt sind oder auch bewußt entziehen. Diesem Mangel an personaler Solidarität kann nicht dadurch begegnet werden, daß „Unverantwortliche“ zu Objekten der Verantwortungsübertragung „gemacht“ werden. 

Dazu bedarf es vielmehr der inhaltlichen Analyse weit verzweigter und komplizierter gesellschaftlicher Handlungszusammenhänge, kurz: der Aufklärung. Dabei dürfte auch deutlich werden, daß man der Teilhabe an gesellschaftlichem Handeln durch vermeintlichen Handlungsverzicht nicht entkommen kann. Auch der Handlungsverzicht ist zu verantworten. Jedoch der wichtige, neuerdings freilich allzu oft abstrakt oder gedankenlos postulierte Hinweis, daß ein Mensch auch für seine Unterlassungen verantwortlich sei, erfordert Spezifizierungen: Es gibt keine Unterlassung an sich, und erst recht kann ein Mensch nicht für alles verantwortlich sein, was er unterläßt. Zu den wesentlichen „Merkmalen“ einer Unterlassung, die Verantwortlichkeit begründet, gehört zum einen die Zuständigkeit für eine Obliegenheit und/oder zum anderen ein Handlungsanspruch, der aus dem Wissen resultiert, durch eine Handlung die unerwünschte Konsequenz einer Unterlassung mit kalkulierbarer Wahrscheinlichkeit verhindern zu können. Ob und wie Handelnde ihrer Zuständigkeit „gerecht“ werden, ist also zunächst eine Frage zuverlässiger Information, sodann aber auch eine Frage jener Handlungsbewertung, die Resultat kritischer Diskurse ist, von der Verantwortungssubjekte nicht ausgeschlossen werden dürfen.

Wer die denkbare Weigerung eines Menschen kritisieren oder überwinden will, für die Konsequenzen eigenen Tuns oder Unterlassens einzustehen, wer ermöglichen will, daß Menschen tun, was sie wollen, und wollen, wofür sie gute und verallgemeinerbare Gründe haben, der sollte der Versuchung widerstehen, Menschen auf das Muster eines als gut oder richtig geltenden Handelns festzulegen. Stattdessen könnte er sich daran beteiligen, die (kognitiven) Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß Heranwachsende befähigt werden, selbst an der Bestimmung und Bewertung jener Zwecke, Inhalte, Verfahren und Effekte menschlichen Handelns folgenreich mitzuwirken, die allgemeine Anerkennung und praktisches Engagement verdienen. Verantwortbar ist ein Handeln nur in dem Maße, in dem Handelnde Subjekte selbstbestimmten Denkens, Wollens und Handelns sind und darin nicht durch Sanktionen beeinträchtigt werden, zu denen  pädagogische und politische Maßnahmen zu rechnen sind, Menschen verantwortlich zu „machen“.
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